
  

  

  

 

Mandanten-Information für Ärzte und Zahnärzte 
 

Im Dezember 2019 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

unbelegte Backwaren mit einem Heißgetränk sind 
kein Frühstück im lohnsteuerrechtlichen Sinne, 
sondern nichtsteuerbare Aufmerksamkeiten. Wir 
stellen Ihnen dazu eine erfreuliche Entscheidung 
vor. Außerdem gehen wir im Zusammenhang mit 
der Bildung eines Investitionsabzugsbetrags der 
Frage nach, wie sich die betriebliche Pkw-
Nutzung nachweisen lässt. Die Bundesregierung 
bemüht sich um Bürokratieentlastung. Wir stel-
len Ihnen dazu im Steuertipp ein neues Geset-
zesvorhaben vor.  

Pausenverpflegung  

Unbelegte Brötchen mit Heißgetränk 
sind kein Frühstück 

Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern kosten-
los oder verbilligt Speisen und Getränke anbieten, 
kann darin eine Zuwendung von Arbeitslohn lie-
gen, so dass Lohnsteuer anfällt. Von Arbeitslohn 
ist regelmäßig auszugehen, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer eine komplette Mahlzeit 
(Frühstück, Mittagessen oder Abendessen) kos-
tenlos oder verbilligt überlässt. 

Eine IT-Firma hat vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) jetzt einen Lohnsteuerzugriff auf ihre dar-
gereichte Pausenverpflegung abgewendet. Sie 
hatte ihren Arbeitnehmern kostenlos unbelegte 
Backwaren (z.B. Laugen-, Käse- und Rosinen-
brötchen) und Heißgetränke zum sofortigen 
Verzehr im Betrieb bereitgestellt. Das Finanzamt 

stufte die Verpflegung im Rahmen einer Lohn-
steuer-Außenprüfung als Frühstück ein und un-
terwarf den dafür geltenden amtlichen Sachbe-
zugswert (2019: 1,77 €, 2020: voraussichtlich 
1,80 €) der Lohnversteuerung. 

Der BFH hat eine Besteuerung der Pausenver-
pflegung nun jedoch abgelehnt. Diese Verpfle-
gung stelle keine Mahlzeit, sondern nur eine 
nichtsteuerbare Aufmerksamkeit dar. In der dar-
gereichten Verpflegung sei begrifflich kein Früh-
stück zu sehen, da selbst für ein einfaches Früh-
stück ein Aufstrich oder Brotbelag hinzukommen 
müsse. Die Brötchen und Getränke standen nur 
zum sofortigen Verzehr im Betrieb bereit, wurden 
allen Arbeitnehmern unterschiedslos gewährt, 
und der Verzehr fand während der bezahlten Ar-
beitszeit statt. Auch deshalb hatte die Pausenver-
pflegung keinen Arbeitslohncharakter. 
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Investitionsabzugsbetrag  

Wie lässt sich die betriebliche  
Pkw-Nutzung nachweisen? 

Nutzen Sie einen betrieblichen Pkw auch privat, 
gibt es für die Ermittlung des Anteils der Privat-
nutzung zwei Möglichkeiten: Sie führen entweder 
ein Fahrtenbuch oder wenden die 1-%-Rege-
lung an. Ein Vorteil der 1-%-Regelung ist natür-
lich, dass man sich das Fahrtenbuch sparen kann. 
Der Nachteil ist, dass - wenn ein Investitionsab-
zugsbetrag für den Pkw angesetzt wurde - grund-
sätzlich von einem schädlichen Nutzungsumfang 
ausgegangen wird. Dann darf nämlich eine pri-
vate Nutzung von 10 % nicht überschritten wer-
den. Die Frage, ob ein ordnungsgemäßes Fahr-
tenbuch auch nachträglich erstellt werden kann, 
um die fast ausschließliche betriebliche Nutzung 
eines Pkw nachzuweisen, hat das Finanzgericht 
Münster (FG) beantwortet. 

Der Kläger erzielte Einkünfte aus selbständiger 
Arbeit. Für die Jahre 2009 und 2013 bildete er 
Investitionsabzugsbeträge, weil er die Anschaf-
fung von Pkws plante. Am 06.09.2011 (Pkw 1) 
und am 08.11.2016 (Pkw 2) schaffte er jeweils 
einen Pkw an. Für keinen der Pkws wurde ein 
Fahrtenbuch geführt, weshalb der private Nut-
zungsanteil nach der 1-%-Methode ermittelt wur-
de. Nach einer Betriebsprüfung machte das Fi-
nanzamt die Investitionsabzugsbeträge und eine 
Sonderabschreibung rückgängig, da bei Anwen-
dung der 1-%-Regelung grundsätzlich von einem 
schädlichen Nutzungsumfang auszugehen sei. 
Der Gegenbeweis könne nur durch ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch erbracht werden. 

Zum Nachweis der betrieblichen Fahrten reichte 
der Kläger nachträglich anhand seines Terminka-
lenders erstellte Aufstellungen ein. Die gesamte 
Laufleistung ermittelte er anhand der Ankaufs-/ 
Werkstattrechnungen und eines Fotos vom Ta-
chostand. Danach ergaben sich betriebliche Nut-
zungsanteile von knapp über 90 %. Für Privat-
fahrten habe es weitere Fahrzeuge gegeben. 

Das FG hat dem Finanzamt recht gegeben. Der 
Investitionsabzugsbetrag setzt eine fast aus-
schließliche betriebliche Nutzung des erworbe-
nen Wirtschaftsguts voraus. Bei einem Fahrzeug 
muss eine Nutzung für betriebliche Fahrten von 
mindestens 90 % vorliegen, die der Kläger nicht 
nachweisen konnte. Die nachträglich eingereich-
ten Aufzeichnungen erfüllten nicht die Anforde-
rungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. 
Für Pkw 1 lag kein Nachweis über den Kilome-
terstand am 31.12.2012 vor. Für Pkw 2 gab es 
zwar ein Foto eines Tachostands, aber keinen 
Hinweis auf das Datum der Aufnahme. Aus den 
eingereichten Nachweisen ließ sich nicht ermit-
teln, mit welchem Pkw die betrieblichen Fahrten 

unternommen oder ob eventuell sogar öffentliche 
Verkehrsmittel genutzt wurden. Da die Unter-
schreitung der 10-%-Grenze nur geringfügig war, 
reichten die Nachweise nicht aus. 

Hinweis: Der Kläger hat Revision eingelegt. 
Jetzt muss der Bundesfinanzhof entscheiden, 
wie der für Zwecke des Investitionsabzugsbe-
trags geforderte Nachweis der (fast) aus-
schließlichen betrieblichen Nutzung eines 
Pkw erbracht werden kann. 

Medizinischer Dienst  

Umsatzsteuerpflicht für Gutachter-
tätigkeit ist zweifelhaft 

Für den Bereich des Gesundheitswesens hält das 
deutsche Umsatzsteuergesetz zahlreiche Steuer-
befreiungen bereit. Umsatzsteuerfrei sind bei-
spielsweise: Heilbehandlungen im Bereich der 
Humanmedizin, Krankenhausbehandlungen, Um-
sätze der gesetzlichen Sozialversicherungsträger, 
gesetzliche Leistungen des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung (MDK) und Leis-
tungen von Betreuungseinrichtungen.  

Die nationalen Umsatzsteuerbefreiungen greifen 
allerdings nicht, wenn eine Krankenschwester 
Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürf-
tigkeit im Auftrag des MDK erstellt. Darauf hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem an den Eu-
ropäischen Gerichtshof (EuGH) gerichteten Vor-
lagebeschluss hingewiesen. 

Geklagt hatte eine Krankenschwester, die über 
eine medizinische Grundausbildung, eine akade-
mische Ausbildung im Bereich der Pflegewissen-
schaft und eine Weiterbildung in Pflegequali-
tätsmanagement verfügte. Für die Umsätze aus 
ihrer Gutachtertätigkeit hatte das Finanzamt Um-
satzsteuer festgesetzt, wogegen die Kranken-
schwester klagte. 

Der BFH hat das Verfahren ausgesetzt. Die Um-
satzsteuerbefreiung der Umsätze kann sich mög-
licherweise direkt aus den europarechtlichen 
Vorgaben ergeben. Danach sind Dienstleistungen 
und Lieferungen von Gegenständen steuerfrei, 
die eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen 
Sicherheit verbunden sind. Die Leistungsgewäh-
rung einer Pflegekasse dient der Sozialfürsorge 
und sozialen Sicherheit. Die Krankenschwester 
bereitet diese Leistungsgewährung mit ihren Gut-
achten vor. Die Gutachtertätigkeit wird aber nicht 
direkt gegenüber der hilfsbedürftigen Person er-
bracht, sondern für einen potentiellen (Pflege-) 
Leistungserbringer. Daher möchte der BFH mit 
dem Vorabentscheidungsersuchen zunächst klä-
ren lassen, ob die Umsätze aus der Gutachtertä-
tigkeit eng mit der Sozialfürsorge und der sozia-
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len Sicherheit verbunden sind. Falls diese „sozia-
le Anknüpfung“ gegeben ist, wird der EuGH zu 
klären haben, wann die (für die Steuerfreiheit 
ebenfalls erforderliche) unternehmerbezogene 
Anerkennung als Einrichtung mit sozialem 
Charakter möglich ist. 

Pflichtverletzungen  

Falsche Abrechnungen und Hygiene-
mängel rechtfertigen Zulassungsentzug 

Das Landessozialgericht Bayern (LSG) hat ge-
klärt, wann eine grobe Verletzung der kassenärzt-
lichen Pflichten vorliegt, die die Entziehung der 
vertragsärztlichen Versorgung rechtfertigt. 

Bei dem Augenarzt im Urteilsfall war es wieder-
holt zu sachlich-rechnerischen Berichtigungen 
aufgrund von Plausibilitätskontrollen gekommen. 
Zudem hatte das Ordnungsamt die Durchführung 
von Operationen und invasiven Eingriffen in den 
Praxisräumen aufgrund gravierender Hygiene-
mängel untersagt. Gegen den Augenarzt waren 
darüber hinaus verschiedene Strafverfahren an-
hängig, unter anderem wegen Abrechnungsbe-
trugs, Durchführung fehlerhafter ambulanter Ka-
taraktoperationen und fehlerhafter Nachsorge. 
Schließlich wurde ihm die Zulassung zur ver-
tragsärztlichen Versorgung entzogen. 

Der Augenarzt habe über einen langen Zeitraum 
hinweg in zahlreichen Fällen seine vertragsärzt-
lichen Pflichten grob verletzt, insbesondere die 
Pflicht zur peinlich genauen Abrechnung. Zudem 
habe er durch invasive Eingriffe in seinen Praxis-
räumen seine Patienten einem medizinisch nicht 
vertretbaren Risiko ausgesetzt. Dies sei ein Ver-
stoß gegen die Pflichten jedes Arztes, Schaden 
von seinen Patienten abzuwenden. Nach den 
Aussagen eines Sachverständigen stelle es einen 
groben, nicht nachvollziehbaren Behandlungsfeh-
ler dar, wenn ein Augenarzt eine Operation allei-
ne ohne „sterile Schwester“ bzw. einen Springer 
vornehme. Das LSG hat dies bestätigt. 

Grundsätzlich kann eine Entziehung der Zulas-
sung auf drei voneinander unabhängigen Kom-
plexen beruhen, wobei jeder für sich allein bereits 
die Zulassungsentziehung rechtfertigt: 

 eine unrichtige Abrechnung über viele Quarta-
le hinweg, 

 eine Reihe von Strafanzeigen, Ermittlungs- 
und Strafverfahren im Zusammenhang mit der 
operativen Tätigkeit, vor allem dem Vorwurf 
des Operierens ohne Assistenz, sowie 

 Hygienemängel im Rahmen der operativen 
Tätigkeit. 

Hinweis: Wiederholt falsche Abrechnungen 
können eine Zulassungsentziehung rechtferti-
gen, weil das Abrechnungs- und Honorie-
rungssystem der vertragsärztlichen Versor-
gung auf Vertrauen aufbaut. Dieses Vertrauen 
auf die Richtigkeit der Angaben des Leis-
tungserbringers stellt ein Fundament des Sys-
tems der vertragsärztlichen Versorgung dar. 
Die Entziehung der vertragsärztlichen Zulas-
sung wegen grober Verletzung kassenärztli-
cher Pflichten ist auch nicht deshalb unzuläs-
sig, weil dieselben Pflichtverletzungen bereits 
Gegenstand von Disziplinarmaßnahmen der 
Kassenärztlichen Vereinigung waren. 

Gründung  

Ein MVZ gehört nicht zu den  
gründungsberechtigten Einrichtungen 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat entschieden, 
wer als Gründer eines Medizinischen Versor-
gungszentrums (MVZ) infrage kommt. 

Im Urteilsfall war ein Apotheker alleiniger Ge-
sellschafter des von ihm gegründeten MVZ in 
Nordhausen. Ein weiteres MVZ war in Hessen 
geplant. Da eine 2012 beschlossene gesetzliche 
Einschränkung gründungsberechtigter Gesell-
schafter Apotheker jedoch ausschloss, sollte 
stattdessen das Nordhausener MVZ selbst die 
Gründung übernehmen. 

Der Zulassungsausschuss lehnte dies ab. Erst als 
der Apotheker seine Gesellschaftsanteile auf ei-
nen Arzt übertrug, wurde das neue MVZ zuge-
lassen. Der Apotheker wandte sich gegen den 
Ablehnungsbescheid des Zulassungsausschusses 
mit dem Argument, dass der gesetzliche Katalog 
möglicher Gründer erweitert werden müsse. 
Schließlich seien auch Zahnärzte und Psycho-
therapeuten nicht im Gesetz genannt, dürften aber 
ein MVZ gründen. 

Die Klage des Apothekers blieb erfolglos. Der 
Kreis der gründungsberechtigten Personen und 
Einrichtungen ist laut BSG im Gesetz abschlie-
ßend aufgezählt. Danach könnten MVZ nur von 
Ärzten, Krankenhäusern, Erbringern nichtärztli-
cher Dialyseleistungen oder gemeinnützigen Trä-
gern sowie Kommunen (Städte, Gemeinden, 
Landkreise) gegründet werden. 

Mit dem Versorgungsstrukturgesetz habe der Ge-
setzgeber den Kreis möglicher Gründer be-
schränken wollen. MVZ selbst seien als potentiel-
le Gründer eines MVZ nicht genannt. Zwar wür-
den an anderer Stelle auch Zahnärzte und Psycho-
therapeuten der Gruppe der Ärzte zugerechnet, 
das Gesetz gebe aber keinen Anlass, den Grün-
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derkreis zusätzlich zu erweitern. Auch der Be-
standsschutz helfe da nicht weiter. Bereits zuge-
lassene MVZ dürften zwar weiterarbeiten, auch 
wenn sie Apothekern oder (nunmehr) nicht zuge-
lassenen Gründern gehörten. Eine Neugründung 
sei damit allerdings nicht vergleichbar. 

Demenz  

Entziehung der Zulassung aus  
gesundheitlichen Gründen 

Muss einem Facharzt für Allgemeinmedizin die 
Zulassung zur vertragsärztlichen Versorgung ent-
zogen werden, wenn er gesundheitlich nicht mehr 
zur Ausübung der vertragsärztlichen Tätigkeit 
geeignet ist? Diese Frage hat das Bundessozialge-
richt (BSG) beantwortet. 

Im Streitfall war ein 68-jähriger Facharzt für All-
gemeinmedizin auch zur vertragsärztlichen Ver-
sorgung zugelassen. Aufgrund von Patientenbe-
schwerden über sein Verhalten im Notdienst 
wurde er auf seine Eignung überprüft. Untersu-
chungen ergaben schließlich, dass ein demenziel-
les Syndrom vom Grad einer leichten Demenz 
und Hinweise auf eine Korsakow-Symptomatik 
vorlagen. Daraufhin verfügte der Zulassungsaus-
schuss den Entzug der Zulassung und ordnete die 
sofortige Vollziehung seiner Entscheidung an. 
Aufgrund von Behandlungsfehlern bestehe ein 
nicht unerhebliches Risiko der Gefährdung von 
Patienten. Der beklagte Berufungsausschuss be-
stätigte diese Entscheidungen. 

Für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer Zu-
lassungsentziehung ist die Sach- und Rechtslage 
zum Zeitpunkt der letzten Verwaltungsentschei-
dung maßgeblich. Das gilt für Zulassungsentzie-
hungen sowohl wegen grober Verletzung der ver-
tragsärztlichen Pflichten als auch aufgrund nicht 
mehr vorliegender Voraussetzungen für die Ertei-
lung der Zulassung. Maßgeblich seien hier jedoch 
die festgestellten kognitiven Einschränkungen, 
die nicht reversibel seien. Sie beeinträchtigten die 
Fähigkeit, angemessen zu reagieren, was zudem 
mit der latenten Gefahr von Fehleinschätzungen 
und Fehlmedikationen einhergehe. Ein bestimm-
ter Schweregrad der Erkrankung sei im Interesse 
des Patientenschutzes nicht erforderlich. Das be-
stätigte auch das BSG. 

Hinweis: Ein bestimmter Schweregrad oder 
ein bestimmtes Stadium einer Erkrankung ist 
nicht erforderlich. Entscheidend ist, ob die 
vertragsärztliche Tätigkeit des Arztes insge-
samt infrage gestellt ist - insbesondere auch 
im Hinblick auf den Patientenschutz. Das war 
im Urteilsfall maßgeblich. 

Steuertipp  

Bundesregierung will Bürger und  
Verwaltung von Bürokratie entlasten 

Das Bundeskabinett hat am 18.09.2019 das Bü-
rokratieentlastungsgesetz III auf den gesetzge-
berischen Weg gebracht. Im Steuerrecht sind un-
ter anderem folgende Maßnahmen geplant: 

 Arbeitgeber können schon bisher die Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten 
durch zielgerichtete betriebsinterne Maßnah-
men der Gesundheitsförderung oder entspre-
chende Barleistungen für Maßnahmen exter-
ner Anbieter verbessern. Der Gesetzentwurf 
sieht vor, dass der Freibetrag ab 2020 von 
500 € auf 600 € angehoben wird. 

 Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer für 
Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäf-
tigte sind folgende Änderungen für Lohnzah-
lungszeiträume ab 2021 vorgesehen: Eine 
Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % des 
Arbeitslohns soll bei kurzfristig Beschäftigten 
zulässig sein, wenn der durchschnittliche Ar-
beitslohn je Arbeitstag 120 € (statt bislang 
72 €) nicht übersteigt. Der pauschalisierungs-
fähige durchschnittliche Stundenlohn soll von 
12 € auf 15 € steigen. 

 Die Pauschalierungsgrenze für Beiträge des 
Arbeitgebers für eine Gruppenunfallversiche-
rung soll auf 100 € angehoben werden.  

 Wenn Unternehmer ihre berufliche/gewerb-
liche Tätigkeit aufnehmen, müssen sie im Jahr 
der Gründung und im darauffolgenden Jahr 
monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen ab-
geben. Für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 
zum 31.12.2026 sollen quartalsweise Voran-
meldungen ausreichen. 

 Die Umsatzgrenze für die „Kleinunternehmer-
regelung“ soll von 17.500 € auf 22.000 € an-
gehoben werden. 

 Die Angaben, die bei Aufnahme einer berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit gegenüber 
dem Finanzamt zu machen sind, sollen künftig 
formalisiert elektronisch an die Finanzverwal-
tung übermittelt werden können. 

Hinweis: Mit einem Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens ist noch 2019 zu rechnen. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                     

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


